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Insolvenzrecht in der Coronakrise:  
Aktuelles Praxiswissen für „Nicht-Insolvenzrechtler“

Mandanten kompetent beraten und Haftungsfallen vermeiden

1.	 Einleitung

*	Die Broschüre bezieht sich dabei primär auf unternehmerisch tätige Schuldner, da Verbraucher vor der Insolvenzantragstellung einen außergerichtli-
chen Einigungsversuch unternehmen müssen, dessen Scheitern von einer Schuldnerberatungsstelle oder einer geeigneten Person zu bestätigen ist.

Lieber Leserinnen, liebe Leser,

in den vergangenen Monaten waren die Insolvenz-
zahlen so niedrig wie schon lange nicht mehr – trotz 
COVID-19-Pandemie, Lockdown, Betriebsverboten, der 
Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher 
in der Krise und vor allem trotz aller Warnungen, dass 
eine Insolvenzwelle unmittelbar bevorstehe. Zum Teil 
hängt die Zurückhaltung bei den Insolvenzanträgen 
sicher damit zusammen, dass in den Medien verbreitet 
wurde, die Insolvenzantragspflicht sei ausgesetzt. Viele 
Unternehmer wähnten sich dadurch auf der sicheren 
Seite und versuchten, sich irgendwie durch die Umsatz-
rückgänge zu manövrieren. 

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass solide 
Unternehmen, gut verdienende Branchen und erfolg-
versprechende Businesskonzepte nicht davor schüt-
zen, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, wenn 
wegen einschneidender Ereignisse kein oder nur wenig 
Umsatz gemacht wird. Wegen der aktuellen Berichter-
stattung über die Verlängerung der Aussetzung einer 
Insolvenzantragspflicht ist es sehr wahrscheinlich, 
dass in bestehenden oder neuen Mandaten Fragen dazu 
aufkommen, wann eine Insolvenz sinnvoll oder ver-
pflichtend ist, was zur Vermeidung der Insolvenz getan 
werden kann oder wie in der Insolvenz von Geschäfts-
partnern möglichst viel Schaden abgewendet wird. 

Dieser Ratgeber wendet sich daher an alle Anwältin-
nen und Anwälte, die nicht regelmäßig mit dem Insol-
venzrecht zu tun haben, aber in der aktuellen Lage von 
ihren Mandanten zu den insolvenzrechtlichen Pflich-
ten befragt werden (können). Der Ratgeber erläutert 
die Sonderregeln in der COVID-19-Pandemie und gibt 
Ihnen Grundlagen an die Hand, mit denen Sie Ihren 
Mandantinnen und Mandanten in groben Zügen den 
Ablauf des Insolvenzverfahrens erklären können. Er 
soll Sie außerdem dafür sensibilisieren, in welchen 
Situationen Sie Ihren Mandanten aktiv raten sollten, 
insolvenzrechtliche Hilfe zu suchen – schon allein, um 
eine spätere eigene Haftung zu vermeiden.* 

Was vielen UnternehmerInnen 
nicht bewusst ist: 

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht war 
nie so bedingungslos, wie sie in Großteilen der 
Presse dargestellt wurde! Und die Verlängerung 
der Aussetzung betrifft nur einen kleinen Teil der 
möglicherweise Insolvenzantragspflichtigen. Für 
das Gros der Kapitalgesellschaften treten daher 
spätestens am 1. Oktober die Antragspflichten mit 
voller Wucht wieder in Kraft – oder sie sind schon 
seit Wochen wieder aufgelebt. 
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WER MUSS WANN EINEN INSOLVENZANTRAG STELLEN?

2.	Wer muss wann einen Insolvenzantrag stellen?

Verpflichtend ist der Insolvenzantrag grundsätzlich 
für Kapitalgesellschaften, die zahlungsunfähig oder 
überschuldet sind (§ 15a Abs. 1 S. 1 InsO). Gleiches gilt für 
Gesellschaften, bei denen kein persönlich haftender 
Gesellschafter eine natürliche Person ist (§ 15a Abs. 1 
S. 2 InsO). 

Natürliche Personen und Personengesellschaften, bei 
denen eine natürliche Person voll haftet, sind nicht ver-
pflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Sie haben 
aber ein Antragsrecht, wenn ein Insolvenzgrund vor-
liegt. Da das System der Restschuldbefreiung gerade 
reformiert und abgekürzt wird, sollte aber aktuell 
genau geprüft werden, wann ein Antrag sinnvoll ist 
(vgl. unten Ziff. 5b). 

a)	 Wann muss eine Kapitalgesellschaft einen 
Insolvenzantrag stellen?

Die Antragspflicht besteht, wenn die Gesellschaft zah-
lungsunfähig oder überschuldet ist. Der Insolvenzan-
trag muss dann unverzüglich, spätestens aber nach 
drei Wochen gestellt werden. Die Drei-Wochen-Frist 
darf nur ausgeschöpft werden, wenn die Geschäfts-
führung in dieser Zeit versucht, den Insolvenzantrag 

abzuwenden, z. B. durch Verhandlungen mit Banken 
über eine Ausweitung von Krediten. Sind die Bemü-
hungen gescheitert, muss direkt der Insolvenzantrag 
gestellt werden. 

b)	 Wann ist das Unternehmen 
zahlungsunfähig?

Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn innerhalb der 
nächsten drei Wochen nicht mindestens 90 Prozent 
der fälligen Verbindlichkeiten bezahlt werden können. 
Die Liquiditätslücke zwischen fälligen Verbindlichkei-
ten und kurzfristig verfügbaren Mitteln darf also in 
den nächsten drei Wochen nicht mehr als zehn Pro-
zent betragen. Die in den drei Wochen fällig werdenden 
Verbindlichkeiten und die (sicher) eingehenden Mittel 
sind in die Rechnung einzubeziehen. 

Geschäftsführer und Vorstände müssen bei Bedarf 
regelmäßig und in kurzen Zeitabständen prüfen, ob 
Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Wenn sie das 
nicht selbst prüfen können, müssen sie sich kompe-
tent beraten lassen, um eine Haftung wegen Insolven-
zverschleppung zu vermeiden. Bei einem laufenden 
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SONDERFALL AUSSETZUNG DER INSOLVENZANTRAGSPFLICHT

Geschäftsbetrieb sollte den Mandanten immer emp-
fohlen werden, sich fachkundige Hilfe zu suchen!

c)	 Wann liegt eine Überschuldung vor?

Eine Gesellschaft ist überschuldet, wenn das Vermögen 
die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, 
es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist 
nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. 
Diese positive Fortführungsprognose liegt regelmäßig 
nicht vor, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist. 

d)	 Was bedeutet die drohende 
Zahlungsunfähigkeit?

Eigenanträge können zusätzlich auf eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit gestützt werden, wenn absehbar 
ist, dass das Unternehmen zahlungsunfähig werden 
wird. Das ist beispielsweise wichtig, wenn das sog. 
Schutzschirmverfahren beantragt werden soll, denn 
dieses setzt voraus, dass das schuldnerische Unterneh-
men gerade nicht zahlungsunfähig ist.

3.	Sonderfall Aussetzung der Insolvenzantragspflicht –  
wer war und ist betroffen?

In 2020 wurden bisher viel weniger Insolvenzanträge 
gestellt als nach den Vorjahren zu erwarten war – trotz 
der gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie. Im Gespräch mit Unternehmern wird oft deut-
lich, dass diese davon ausgehen, ein Insolvenzantrag sei 
während der Pandemie nicht nötig oder gar unzulässig 
gewesen, denn schließlich sei die Antragspflicht ausge-
setzt. Doch das ist ein Irrglaube, der viele Geschäftsfüh-
rer noch teuer zu stehen kommen kann!

a)	 Aussetzungszeitraum  
1. März bis 30. September 2020

Zwischen 1. März und 30. September 2020 war nach § 1 
COVInsAG die Insolvenzantragspflicht bei Kapitalge-
sellschaften ausgesetzt, wenn

•	 das Unternehmen zahlungsunfähig wurde und/
oder Überschuldung eingetreten ist,

•	 der Insolvenzgrund auf der COVID-19-Pandemie 
beruhte UND

•	 Aussichten darauf bestanden, eine bestehende Zah-
lungsunfähigkeit zu beseitigen.

Wenn das Unternehmen am 31. Dezember 2019 nicht 
zahlungsunfähig gewesen war, wurde widerlegbar 
vermutet, dass die Insolvenzreife auf der Pandemie 

beruhte und die Zahlungsunfähigkeit wieder beseitigt 
werden konnte. 

Im Umkehrschluss bedeutete das aber, dass auch schon 
in der Zeit zwischen 1. März und 30. September eine 
Pflicht zur Stellung des Insolvenzantrags bestand, 
wenn

•	 das Unternehmen vor dem 29. Februar 2020 wegen 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zur Stel-
lung des Insolvenzantrags verpflichtet war, denn 
eine bestehende Antragspflicht wurde durch das 
COVInsAG nicht beseitigt,

•	 der Insolvenzgrund nicht zumindest mitursächlich 
auf der COVID-19-Pandemie beruhte ODER

•	 die Zahlungsunfähigkeit zwar erst nach dem 1. März 
2020 eingetreten war, aber keine Aussicht auf Besse-
rung bestand. 

Die Geschäftsführung von Kapitalgesellschaften war 
also auch im Aussetzungszeitraum verpflichtet, 

•	 die Liquidität ständig zu prüfen; 
•	 bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit aus Pande-

miegründen festzustellen, ob ernsthafte Aussich-
ten bestanden, dass die Zahlungsfähigkeit bis 30. 
September wieder hergestellt würde;
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WELCHE FOLGEN HAT EINE VERSÄUMUNG DER ANTRAGSPFLICHT FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG?

•	 dabei musste insbesondere geprüft werden, ob 
die gestundeten Forderungen (z. B. Sozialversiche-
rungsbeiträge, Steuern, Mieten, Kreditraten) bei 
Fälligkeit von den zu erwartenden Erlösen bis zum 
Ende des Aussetzungszeitraums überhaupt getilgt 
werden konnten. 

Zeigte sich, dass selbst bei einer wirtschaftlichen Erho-
lung die spätere Belastung zu hoch sein würde, lebte 
die Antragspflicht unverzüglich – nicht erst nach der 
Aussetzungsfrist – wieder auf. 

b)	 Verlängerung  
1. Oktober bis 31. Dezember 2020

Anders als in einigen Medien transportiert wird, gilt 
die Aussetzung nicht unverändert fort. Die Insolvenz-
antragspflicht bleibt nur ausgesetzt, wenn das Unter-
nehmen überschuldet ist. 

Hintergrund ist, dass eine insolvenzrechtliche Über-
schuldung nicht vorliegt, wenn eine positive Fortfüh-
rungsprognose besteht. Das ist der Fall, wenn eine qua-
lifizierte Prognose ergibt, dass innerhalb der nächsten 
zwölf bis 24 Monate keine Zahlungsunfähigkeit eintre-
ten wird. In der jetzigen Situation der COVID-19-Pan-
demie können Prognosen mit diesen Zeithorizonten 
jedoch nicht seriös abgegeben werden. Daher soll die 
Insolvenzantragspflicht bei Unternehmen, die zwar 
überschuldet, aber aktuell zahlungsfähig sind, weiter 
ausgesetzt bleiben. 

Unternehmen, die ab dem 1. Oktober zahlungsun-
fähig werden oder bereits zahlungsunfähig sind, 
müssen wieder unverzüglich einen Insolvenzantrag 
stellen, auch wenn mittelfristig Aussichten auf Bes-
serung bestehen.

4.	Welche Folgen hat eine Versäumung der Antragspflicht für die 
Geschäftsführung?

Versäumt die Geschäftsführung oder der Vorstand 
einer AG die rechtzeitige Stellung des Insolvenzantrags, 
so kann dies gravierende Folgen haben:

•	 Haftung für Zahlungen, die nicht mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen und sorgfältigen Geschäftslei-
ters vereinbar waren (§ 64 S. 2 GmbHG, § 92 Abs. 2 
S. 2 AktG, § 130a Abs. 1 S. 2 HGB, § 99 S. 2 GenG);

•	 Insolvenzverschleppungshaftung  
(§ 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 15a InsO);

•	 Straf barkeit wegen Insolvenzverschleppung  
(§ 15a Abs. 4, 5 InsO); 

•	 Straf barkeit wegen Bankrottdelikten  
(§§ 283 ff. StGB);

•	 Straf barkeit wegen Eingehungsbetrugs gegenüber 
Geschäftspartnern (§ 263 StGB).

Während der Aussetzung der Antragspflicht war die 
Geschäftsleiterhaftung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 COVInsAG 
eingeschränkt, da Zahlungen im ordentlichen Ge
schäftsbetrieb als mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsleiters vereinbar galten. Dies galt aber nur, 
solange die Antragspflicht nach § 1 COVInsAG tatsäch-
lich ausgesetzt und nicht wieder aufgelebt war. 

Andere Haftungstatbestände und die Straf barkeitsan-
drohungen waren und sind nicht ausgesetzt, so dass 
immer geprüft werden sollte, ob ein Insolvenzantrag 
gestellt werden kann, um die Risiken der Geschäftslei-
tung zu minimieren. 
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INSOLVENZANTRÄGE VON NATÜRLICHEN PERSONEN

5.	Insolvenzanträge von natürlichen Personen – jetzt oder später?

Für natürliche Personen gibt es keine Insolvenzan-
tragspflicht wie für Kapitalgesellschaften. Allerdings 
ist das Ziel von natürlichen Personen in der Regel, mit 
dem Insolvenzverfahren die Restschuldbefreiung zu 
erlangen. 

Praxistipp

Natürliche Personen, die einen Insolvenzantrag 
stellen wollen oder müssen, sollten aktuell prüfen, 
ob sie noch abwarten, bis das Gesetz zur weiteren 
Verkürzung der Restschuldbefreiung, das aktuell 
im Deutschen Bundestag beraten wird (BT-Drs. 
19/21981), verabschiedet ist. Nach dem derzeitigen 
Stand soll die Dauer bis zur Restschuldbefreiung für 
alle natürlichen Personen von sechs auf drei Jahre 
gesenkt werden.

a)	 Was wird bei der Restschuldbefreiung 
geändert?

Die sog. EU-Restrukturierungsrichtlinie fordert eine 
schnellere Entschuldung von Unternehmen, um nach 
drei Jahren einen wirtschaftlichen Neustart zu ermög-
lichen. Zur Umsetzung der Richtlinie hatte das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im 
Dezember 2019 angekündigt, dass es eine Übergangs-
phase geben werde, in der die Dauer der Restschuldbe-
freiung regelmäßig um einen Monat verkürzt werden 
solle. Im Zuge der COVID-19-Krise haben die Koalitions-
parteien aber beschlossen, die dreijährige Frist sofort 
umzusetzen. 

Am 9. September wurde der Gesetzentwurf (BT-Drs. 
19/21981) in erster Lesung im Bundestag beraten und in 
den Rechtsausschuss verwiesen. Der Rechtsausschuss 
des Bundesrats hat in einer Sitzung am 2. September 
bereits Änderungswünsche zu einigen Regelungen for-
muliert. Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass sich an 

der Verkürzung der Restschuldbefreiung auf drei Jahre 
noch etwas ändert. 

b)	 Ab wann gilt das neue Recht?

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Regelung 
zum 1. Oktober 2020 in Kraft tritt. Dies wird auch im 
Rechtsausschuss des Bundesrats befürwortet. Da das 
Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich nicht im Sep-
tember abgeschlossen werden kann, besteht bis zur 
Verabschiedung noch eine gewisse Unsicherheit, ob das 
Gesetz wirklich eine Rückwirkung auf den 1. Oktober 
vorsehen wird oder ob es erst mit der Verabschiedung 
in Kraft tritt. 

Angesichts des schon weit fortgeschrittenen Gesetz-
gebungsverfahrens sollten natürliche Personen 
unbedingt darüber aufgeklärt werden, dass vor-
aussichtlich in Kürze die Frist bis zur Restschuldbe-
freiung auf drei Jahre gesenkt wird. Würde noch vor 
Inkrafttreten der Neuregelung das Insolvenzverfahren 
eröffnet, so müssten bis zur Restschuldbefreiung vier 
Jahre und zehn Monate abgewartet werden. 

c)	 Gibt es noch andere Regelungen, die wegen 
der Coronakrise wichtig sind?

Da die Restschuldbefreiung nur redlichen Schuldnern 
gewährt werden soll, kann sie nach § 290 Abs. 1 Nr. 4 
InsO versagt werden, wenn der Schuldner in den letz-
ten drei Jahren vor dem Insolvenzantrag die Befriedi-
gung der Gläubiger beeinträchtigt hat, indem er

•	 unangemessene Verbindlichkeiten begründet hat,
•	 Vermögen verschwendet hat oder
•	 ohne Aussicht auf eine Besserung seiner wirtschaft-

lichen Lage das Insolvenzverfahren verzögert hat. 

Um auch Einzelunternehmer in der COVID-19-Pande-
mie zu entlasten, bestimmt § 1 S. 4 COVInsAG, dass ein 
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WAS PASSIERT NACH EINEM INSOLVENZANTRAG?

Versagungsantrag nicht darauf gestützt werden kann, 
dass der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens in der Zeit zwischen dem 1. März und 30. Septem-

ber 2020 verzögert hat. Auch Einzelunternehmer und 
Verbraucher hatten daher Vorteile, die ab 1. Oktober 
2020 wegfallen.

6.	Was passiert nach einem Insolvenzantrag?

Das Insolvenzverfahren im weiteren Sinne ist in drei 
große Verfahrensabschnitte unterteilt:

(1)	 das Insolvenzeröffnungsverfahren nach dem Insol-
venzantrag

(2)	 das Insolvenzverfahren i. e. S. 
(3)	 die Wohlverhaltensphase bei natürlichen Personen 

bis zur Restschuldbefreiung 

Im Eröffnungsverfahren prüft der vorläufige Insolvenz
verwalter, ob tatsächlich ein Insolvenzgrund vorliegt 
und ob die Verfahrenskosten durch die zu erwartende 
Insolvenzmasse gedeckt sind. Natürliche Personen kön-
nen die Stundung der Verfahrenskosten beantragen. 

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens melden die 
Gläubiger ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter 
zur Insolvenztabelle an. Der Insolvenzverwalter prüft, 
ob die Forderungen berechtigt sind, stellt sie dann fest 
oder bestreitet sie. Außerdem verwertet der Insolvenz-
verwalter die pfändbaren Vermögenswerte des Schuld-

ners, zieht etwaiges pfändbares Einkommen ein und 
bereinigt die Verträge. Ist bis auf das laufende Einkom-
men alles abgewickelt, findet ein Schlusstermin beim 
Insolvenzgericht statt. Die vorhandene Masse wird 
an die Gläubiger verteilt und das Insolvenzverfahren 
aufgehoben. 

Bei natürlichen Personen, die die Restschuldbefrei-
ung beantragt haben, schließt sich nach Auf hebung 
des Insolvenzverfahrens die Wohlverhaltensphase 
an, in der der Schuldner die pfändbaren Einkünfte 
abführen muss, die dann ebenfalls an die Gläubiger 
verteilt werden. Spätestens sechs Jahre nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens wird dem Schuldner die Rest-
schuldbefreiung erteilt, sofern kein berechtigter Ver-
sagungsantrag gestellt wird. Eine frühere Restschuld-
befreiung ist möglich, wenn u. a. die Verfahrenskosten 
gedeckt sind. Die Frist bis zur Restschuldbefreiung soll 
mit einem aktuellen Gesetzentwurf auf drei Jahre ver-
kürzt werden (vgl. Ziff. 5b). 

Insolvenz-
antrag 

Insolvenzeröffnung 
+ Bestellung Insolvenz-
verwalter

Schlussverteilung 
+ Au�ebung Insolvenz-
verfahren

Restschuld-
befreiung

Eröffnungs-
verfahren

Insolvenz-
verfahren

Wohlverhaltensphase

Ablauf nach Stellen des Insolvenzantrags:

Quelle: Dr. Claudia Cymutta
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7.	Was bedeutet eine Insolvenzanfechtung?

Im Insolvenzverfahren gilt der Grundsatz der Gläubi-
gergleichbehandlung. Damit nicht einzelne Gläubiger 
voll befriedigt werden, obwohl der spätere Insolvenz-
schuldner bereits insolvenzreif ist, während andere 
Gläubiger auf eine (geringe) Quote verwiesen werden, 
kann der Insolvenzverwalter mit der Insolvenzanfech-
tung Vermögensabflüsse aus der Zeit vor dem Insolven-
zantrag rückgängig machen. 

a)	 Die wichtigsten Anfechtungstatbestände

Insolvenzverwalter stützen die Anfechtung meist auf 
diese Tatbestände:

•	 Deckungsanfechtung (§§ 130, 131 InsO): Betrifft Zah-
lungen aus den letzten drei Monaten vor dem Insol-
venzantrag, wenn der Empfänger die Zahlungsun-
fähigkeit kannte oder die Zahlung nicht so geleistet 
wurde wie vereinbart.

•	 Vorsatzanfechtung (§ 133 Abs. 1 InsO): Betrifft Zah-
lungen aus den letzten zehn Jahren vor dem Insol-
venzantrag, wenn der Empfänger den Gläubigerbe-
nachteiligungsvorsatz des Schuldners kannte; die 
Kenntnis wird vermutet, wenn der Empfänger die 
Zahlungsunfähigkeit kannte; Zahlungen, auf die 
ein Anspruch bestand, sind nur in den letzten vier 
Jahren vor dem Insolvenzantrag anfechtbar.

•	 Schenkungsanfechtung (§ 134 InsO): Betrifft unent-
geltliche Zahlungen aus den letzten vier Jahren vor 
dem Insolvenzantrag.

•	 Gesellschafterdarlehen (§  135 InsO): Betrifft die 
Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen im letz-
ten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder deren Besi-
cherung in den letzten zehn Jahren vor dem Insol-
venzantrag. 

b)	 Beweis durch Indizien?!

Wesentliche Voraussetzung für die Deckungs- und die 
Vorsatzanfechtung ist, dass der Empfänger der Zahlung 
wusste, dass der Insolvenzschuldner (drohend) zah-
lungsunfähig war. Diese Kenntnis kann vom Insolvenz
verwalter durch Indizien bewiesen werden – Indizien, 
die auf den ersten Blick harmlos erscheinen können!

Mögliche Indizien sind zum Beispiel:

•	 die Erklärung des Schuldners, die fällige Forderung 
nicht oder nicht vollständig bezahlen zu können, 
auch wenn damit eine Stundungsbitte verbunden 
ist;

•	 nicht eingehaltene Ratenzahlungsvereinbarungen 
oder Herabsetzung der Raten auf Bitten des Schuld-
ners;

•	 Nichtzahlung für das Unternehmen wichtiger oder 
straf bewehrter Forderungen, wie Miete, Steuern, 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung;

•	 Rückgabe von Lastschriften mangels Deckung;
•	 ansteigende Rückstände, die wie eine Bugwelle vor 

sich hergeschoben werden;
•	 monatelange Nichtzahlung und Anbieten von 

Raten erst nach Einschaltung eines Inkassobüros;
•	 erfolglose Vollstreckungsversuche;
•	 Zahlung erst nach Androhung eines Insolvenzan-

trags. 

Nur die Bitte um Ratenzahlungen, die mit keinen wei-
teren Erklärungen zur finanziellen Lage verbunden ist, 
reicht für die Kenntnis des Gläubigerbenachteiligungs-
vorsatzes nicht aus (§ 133 Abs. 3 S. 2 InsO). Treten zu der 
Ratenzahlungsbitte aber noch weitere Indizien hinzu, 
kann eine Anfechtung möglich sein. 
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c)	 Wie sind die Anfechtungsregeln während 
der Coronakrise? Gibt es besondere Risiken?

Um eine Gesundung von Unternehmen, die in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten waren, nicht zu verhin-
dern und deren Geschäftspartner zu entlasten, sind 
Zahlungen, die während der Aussetzung der Insolven-
zantragspflicht geleistet wurden, erschwert anfechtbar 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 4 COVInsAG). Allerdings gilt diese Sonder-
regel nur, solange bei dem konkreten Schuldnerunter-
nehmen die Antragspflicht auch tatsächlich ausgesetzt 
war. Streitig ist außerdem noch, ob die Aussetzung 
auch die Anfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO verhindert, 
also Anfechtungen in Insolvenzverfahren, die länger 
als drei Monate nach dem Aussetzungszeitraum oder 
nach der angefochtenen Handlung eröffnet wurden. 

Aus den COVID-19-Gesetzen ergeben sich jedoch auch 
besondere Anfechtungsrisiken. Denn Art. 240 EGBGB 
sah verschiedene Erleichterungen für Unternehmen 
und Verbraucher vor, die im Lockdown Liquiditäts-
probleme hatten: Leistungsverweigerungsrechte 

gegenüber Versorgungsunternehmen, Kündigungs-
beschränkungen bei Miet- und Darlehensverträgen, 
Gutscheinlösungen bei Freizeitveranstaltungen. 

In einem späteren Insolvenzverfahren könnte von 
einem Insolvenzverwalter argumentiert werden, dass 
Vertragspartner schon durch die Inanspruchnahme 
der Erleichterungen von der (drohenden) Zahlungs-
unfähigkeit wussten. Denn nach ständiger Rechtspre-
chung wird diese Kenntnis nur beseitigt, wenn der 
Gläubiger weiß, dass der Schuldner die Zahlungen allen 
Gläubigern gegenüber wieder aufgenommen hat. Umso 
wichtiger ist, bei Rückständen, die bis zum 30. Septem-
ber nicht abgebaut wurden, auf die Minimierung der 
Anfechtungsgefahr zu achten. 

d)	 Wie kann die Anfechtungsgefahr reduziert 
werden?

Einige Maßnahmen können helfen, die Anfechtungsge-
fahr zu reduzieren, wobei die Anfechtbarkeit im Einzel-
fall von den konkreten Umständen abhängt:

Die Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt im Deutschen 
Anwaltverein begrüßt es, wenn Verlage wie FFI Publika-
tionen herausbringen, die gezielt dem Allgemeinanwalt 
kurze und präzise Überblicke über bestimmte Rechtsge-
biete verschaffen, ohne dass er sich zeitaufwendig in Fach-
literatur vertiefen muss. Diese Fachinfo-Broschüre kann 
dem Allgemeinanwalt helfen, seiner Mandantschaft auch 
im Insolvenzrecht beratend zur Seite zu stehen.

Die Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt hat die Zielsetzung, die Interessen und Bedürfnisse der vielseitig tätigen 
Kollegen zu vertreten, und dies nicht nur berufspolitisch innerhalb des Deutschen Anwaltvereins. Sie fördert auch 
den gemeinsamen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern.

Gerne begrüßen wir Sie auf unserer Frühjahrstagung am 
20./21. März 2021 im Kloster Eberbach in Eltville. Wir werden 
uns im Kern mit dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und 
am Rande mit dem Weinrecht beschäftigen.

Weitere Informationen zur  
Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt  

und den Veranstaltungen

ANZEIGE

https://anwaltverein.de/de/mitgliedschaft/arbeitsgemeinschaften/allgemeinanwalt
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Praxistipp Bargeschäft

•	 Wenn Leistung und gleichwertige Gegenleis-
tung in engem zeitlichen Zusammenhang aus-
getauscht werden, handelt es sich um ein anfech-
tungsfreies Bargeschäft (§ 142 InsO). Ein enger 
zeitlicher Zusammenhang liegt jedenfalls bei 
einem Leistungsaustausch innerhalb von zwei 
Wochen vor; bei Mietverträgen sieht der BGH 
die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Fällig-
keit als Bargeschäft an. Bei Arbeitsverhältnissen 
gilt die Sonderregel des § 142 Abs. 2 S. 2 InsO (drei 
Monate).

•	 Um sicherzustellen, dass die Leistungen als Bar-
geschäft ausgetauscht werden, sollte (bei neuen 
Vereinbarungen) Vorkasse oder Zug-um-Zug-
Leistung vereinbart werden, sofern das durch-
setzbar ist.

•	 Vermieter sollten sicherstellen, dass Zahlun-
gen zuerst auf die Miete des laufenden Monats 
geleistet werden (Bargeschäft), da die Tilgung 
von Rückständen nicht geschützt ist.

Praxistipp 
Forderungsbeitreibung

•	 Mit der Vorsatzanfechtung (§ 133 Abs. 1 InsO) sind 
nur Rechtshandlungen des Schuldners anfecht-
bar. Vollstreckungshandlungen fallen nicht 
darunter, wenn der Schuldner sich nicht daran 
beteiligt hat. 

•	 Wenn schon Hinweise auf eine Zahlungsunfä-
higkeit bestehen und gar Ratenzahlungsverein-
barungen geplatzt sind, sollte erwogen werden, 
lieber zu vollstrecken und zu hoffen, dass das 
Insolvenzverfahren erst mehr als drei Mona-
te später beantragt wird, als erneut Raten zu 
akzeptieren.

•	 Wichtig ist, dass eine Rechtshandlung auch dann 
vorliegt, wenn die Schuldnerin/der Schuldner 
Raten an den Gerichtsvollzieher leistet oder die-
sem einen Scheck gibt.

Praxistipp  
Vorsätzliche unerlaubte 
Handlung

•	 Hat der spätere Schuldner den einer Leistung 
zugrunde liegenden Vertrag zu einem Zeitpunkt 
abgeschlossen, als er schon zahlungsunfähig 
war, oder hat er in Selbstauskünften falsche 
Auskünfte gegeben, so könnte es sich um einen 
Eingehungsbetrug handeln. Im Insolvenzverfah-
ren kann diese Forderung als solche aus einer 
vorsätzlichen unerlaubten Handlung angemel-
det werden, die bei natürlichen Personen von 
der Restschuldbefreiung nicht erfasst wird (§ 302 
Nr. 1 InsO).

•	 Der Schuldner kann im Insolvenzverfahren 
grundsätzlich der Forderung an sich und/oder 
der Qualifizierung als vorsätzliche unerlaubte 
Handlung widersprechen (§  184 InsO). Ist der 
Rechtsgrund tituliert, so muss der Schuldner 
den Widerspruch gerichtlich verfolgen. Die Titu-
lierung des Zahlungsanspruchs an sich reicht 
dafür nicht.

•	 Bei Titulierung der Forderung im Klagewege 
sollte daher neben dem Zahlungsantrag auch 
ein Antrag auf Feststellung der Qualifikation 
als vorsätzliche unerlaubte Handlung gestellt 
werden. Das Feststellungsinteresse ergibt sich 
aus § 302 Nr. 1 InsO, § 850f Abs. 2 ZPO.
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8.	Welche Hinweispflichten haben Anwältinnen und Anwälte?

Anwältinnen und Anwälte sind verpflichtet, die Interes-
sen Ihrer Mandanten zu wahren, unabhängig davon, ob 
es sich in einem potenziellen Insolvenzverfahren um die 
späteren Insolvenzschuldner oder die Gläubiger handelt. 

Bei der Beratung von (künftigen) Insolvenzschuldnern 
hat der BGH in den vergangenen Jahren mehrfach Steu-
erberater für Insolvenzverschleppungsschäden haften 
lassen, wenn sie auf Insolvenzgründe angesprochen 
wurden, diese prüfen sollten oder eine Insolvenzreife 
mit dem Mandanten erörterten, ohne auf die mögli-
che Antragspflicht hinzuweisen. Diese Rechtsprechung 
kann auch auf Anwältinnen und Anwälte anwendbar 
sein, wenn Insolvenzgefahren in der Beratung zur Spra-
che kommen, die Mandanten aber nicht auf mögliche 
Antragspflichten hingewiesen werden. 

Mit Urteil vom 26.01.2017 (IX ZR 285/14) hat der BGH die 
Haftung von Steuerberatern auch auf Fälle ausgedehnt, 
in denen der Steuerberater in einem allgemeinen Man-
dat nicht konkret auf einen möglichen Insolvenzgrund 
hinweist, wenn sich ihm dieser aufdrängt. Eine solche 
Haftung von Anwältinnen und Anwälten würde wohl 
voraussetzen, dass sie aufgrund des Umfangs und 
Inhalts der Beratung Einblicke in die konkrete finan-
zielle Lage der Mandanten haben, was jedoch eher 
untypisch ist. 

Dennoch sollten Anwältinnen und Anwälte aktuell 
auch bei grundsätzlich gesunden Mandanten auf Insol-

venzgefahren hinweisen, wenn sie Anhaltspunkte für 
einen Insolvenzgrund sehen. Dabei sollte insbesondere 
darauf hingewiesen werden, dass die Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht schon von Anfang an nur unter 
bestimmten Voraussetzungen galt und für die nächs-
ten Monate nur sehr eingeschränkt verlängert wurde. 

Auf Gläubigerseite hat der BGH mit Urteil vom 
07.09.2017 (IX ZR 71/16) den Anwältinnen und Anwäl-
ten auferlegt, ihre Mandanten über mögliche Anfech-
tungsgefahren aufzuklären. Wurde der Anwalt bzw. die 
Anwältin mit der Titulierung und Beitreibung einer 
Forderung beauftragt, so muss er die Zwangsvollstre-
ckung zügig betreiben, um Insolvenzrisiken gering zu 
halten. Soll im Rahmen der Forderungsbeitreibung 
ein Vergleich oder eine Ratenzahlungsvereinbarung 
mit dem Schuldner geschlossen werden, müssen der 
Anwalt oder die Anwältin auf die Risiken der Anfecht-
barkeit besonders hinweisen. 

Anwältinnen und Anwälte, die Forderungen für Man-
danten einklagen und beitreiben, sollten daher zum 
einen prüfen, ob die Forderung auch als vorsätzliche 
unerlaubte Handlung tituliert werden kann (vgl. 
Ziff. 7d). Zum anderen sollten sie sich zumindest grob 
mit der Rechtsprechung zur Insolvenzanfechtung ver-
traut machen, um den für den Mandanten sichersten 
Weg der Realisierung seiner Forderung wählen bzw. 
den Mandanten über mögliche Risiken aufklären zu 
können. 

9.	Fazit: Seien Sie auf den Anstieg von Insolvenzverfahren vorbereitet

Die COVID-19-Pandemie hat das Insolvenzrecht auch in 
gesunden Branchen ins Rampenlicht gerückt. Anwäl-
tinnen und Anwälte, die idealerweise kaum mit Insol-
venzen in Berührung kommen, müssen sich darauf 
einstellen, auch von alteingesessenen Mandanten auf 
Risiken, Pflichten und Rechte angesprochen zu werden. 
Da Wirtschaftsverbände, Politiker und Insolvenzfach-
leute in den nächsten Monaten und Jahren mit einer stei-

genden Zahl von Insolvenzverfahren rechnen, möchte 
ich Sie ermutigen, sich regelmäßig über die neuesten 
Entwicklungen des Insolvenzrechts im Zusammenspiel 
mit dem von Ihnen bearbeiteten Rechtsgebiet zu infor-
mieren. Gerade die Insolvenzanfechtung bietet viele 
Haftungsfallen für Anwältinnen und Anwälte, die mit 
der neuesten Rechtsprechung nicht vertraut sind – ein 
Risiko, das Sie nicht eingehen sollten …
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